


JUS PRIVATUM 

Beiträge zum Privatrecht 

Band 55 

ARTIBUS 





Annemarie Matusche-Beckmann 

Das Organisations-
verschulden 

Mohr Siebeck 



Annemarie Matusche-Beckmann, 1982-1988 Studium der Rechtswissenschaften in Köln; 1989 
Studium an der London School of Economics and Political Science; 1990 Promotion; 1993 zwei-
tes jur. Staatsexamen; 1994-98 Wiss. Assistentin an der Universität zu Köln; 1999 Habilitation; 
1999/2000 Lehrstuhlvertretungen an der Universität GHS Wuppertal; 2000/2001 Lehraufträge 
an der Universität des Saarlandes (Saarbrücken). 

Als Habilitationsschrift auf Empfehlung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
zu Köln gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme 

Matusche-Beckmann, Annemarie: 
Das Organisationsverschulden / Annemarie Matusche-Beckmann. - Tübingen : 
Mohr Siebeck, 2001 

(Jus privatum ; Bd. 55) 
ISBN 3-16-147479-1 

© 2001 J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen. 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags un-
zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Ubersetzungen, Mikroverfil-
mungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 

Das Buch wurde von Guide-Druck in Tübingen aus der Garamond-Antiqua belichtet, auf alte-
rungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Großbuchbinderei Heinr. Koch in 
Tübingen gebunden. 

ISSN 0940-9610 

Vanessa.Ibis
Typewritten Text
978-3-16-157916-5 Unveränderte eBook-Ausgabe 2019



Für Michael, 
Laurenz, Lennart und Lasse 





Vorwort 

Im Deliktsrecht ist man mit dem Vorwurf eines Organisationsverschuldens leicht 
bei der Hand. Dabei birgt dieses unpräzise gefaßte Rechtsinstitut die Gefahr, das 
Verschuldensprinzip zu unterlaufen; der Vorwurf eines Organisationsverschul-
dens kann nach Belieben eingesetzt werden, um als unbillig empfundene Haf-
tungslücken zu schließen. Die vorliegende Studie unterzieht das bisher nicht de-
zidiert untersuchte Rechtsinstitut einer näheren Analyse. Nach einer Klärung der 
dogmatischen Verankerung und Konkretisierung der Rechtsfigur lenkt die Ar-
beit den Blick auf exemplarische Anwendungsfälle (Haftung von Krankenhaus-
träger, Spediteur und Produzenten). Sodann beleuchtet sie die speziellen Auswir-
kungen des Organisationsverschuldens im Gesellschaftsrecht. Hier ist insbeson-
dere die problematische Rechtsprechung zu hinterfragen, nach der der Vorwurf 
eines Organisationsverschuldens Grundlage für die persönliche Haftung von Ge-
schäftsleitern einer juristischen Person gegenüber Dritten sein kann. In einem in-
terdisziplinären Ansatz der Arbeit wird untersucht, inwieweit die von der Be-
triebswirtschaftslehre entwickelten Organisationstheorien für die juristische Be-
trachtung fruchtbar gemacht werden können. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf 
der Frage, welche haftungsrechtliche Bedeutung den Organisationsmodellen bei 
mehrköpfigen Leitungsorganen zukommt. 

Die Arbeit ist von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 
Köln als Habilitationsschrift angenommen worden und war Gegenstand des Ha-
bilitationsverfahrens, das ich im Wintersemester 1998/1999 erfolgreich abge-
schlossen habe. 

Mein besonders herzlicher Dank gilt Herrn Professor Dr. Ulrich Hübner. Er 
hat die Arbeit angeregt und betreut. Dabei stand er als Gesprächspartner stets 
zur Verfügung und hat mir großzügig während der Assistentenzeit Freiraum zu-
gebilligt. Ebenso herzlich danke ich Herrn Professor Dr. Hanns Prütting, der 
trotz seiner enormen Arbeitsbelastung die Zweitbegutachtung auf sich genom-
men hat. 

Danken möchte ich außerdem für ein mir von März 1995 bis Februar 1998 
vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-West-
falen gewährtes Habilitationsstipendium, das es mir ermöglicht hat, die Arbeit 
zügig fertigzustellen. Nicht zuletzt bedanke ich mich bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft für die Gewährung des beträchtlichen Druckkostenzu-
schusses. 



VIII Vorwort 

Schließlich sage ich an dieser Stelle einen besonderen persönlichen Dank mei-
nem Mann Michael und meinen Eltern. 

Vorst, im Mai 2001 Annemarie Matusche-Beckmann 
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»Qui facit per alium, facit per se.« 

Corpus iuris canonici1 

Kapitel 1 

Grundlagen 

A) Ausgangsproblematik und Ziele der Untersuchung 

In demselben Maße, in dem sich Wissenschaft, Technik und Industrie fortentwik-
keln und die entsprechenden »Fabrikationsstätten« größer und unüberschauba-
rer werden, nehmen unfallträchtige Gefahrenquellen zu, die den Teilnehmer am 
Rechtsverkehr bedrohen. Das dem Deliktsrecht zugrundeliegende Culpa-Prin-
zip2, nach dem es für die Begründung einer Haftung stets des Nachweises eines 
individuellen Schuldvorwurfs bedarf, erscheint in vielen Fällen weder praktikabel 
noch gerecht. Bedenkt man, daß das Vorstellungsbild des Gesetzgebers vornehm-
lich von kleineren landwirtschaftlichen und handwerklichen Betrieben dominiert 
wurde - auch wenn es am Ende des vergangenen Jahrhunderts bereits Großbe-
triebe gab - , kann man es nach heutiger Rechtswirklichkeit als antiquiert bezeich-
nen. Betriebe und Unternehmen sind nicht nur vereinzelt größer und anonymer 
geworden; das Recht muß sich vielmehr in einer hochindustrialisierten Gesell-
schaft bewähren, die immer neue, zuweilen unbeherrschbare Gefahrenquellen 
mit sich bringt. Dabei kann ein einzelner das Gefahrenpotential eines Betriebes 
oder Unternehmens angesichts der Komplexität und Unüberschaubarkeit regel-
mäßig nicht beherrschen, oft nicht einmal in ganzer Tragweite überblicken; ein 
individueller Schuldvorwurf ist vielfach nicht möglich. 

Auf eine Reihe von Gefahren hat der Gesetzgeber durch die Schaffung von Ge-
fährdungshaftungstatbeständen3 reagiert. Sie betreffen jeweils einen spezifischen 
Anwendungsbereich, können aber das generelle Problem der Gefahren einer mo-
dernen Industriegesellschaft nicht bewältigen. Deshalb werden Rechtsfiguren 
wichtiger, die, selbst wenn sie sich nur formal im Rahmen des Verschuldensprin-
zips halten, sachgerechte Haftungsverteilungen eröffnen. 

1 Liber sextus decretalium 5.12. De regulis iuris 72 (Boni fa t ius VIII), ed. Friedberg 2, 1124. 
2 Zum Verschuldensprinzip siehe Brüggemeier, Deliktsrecht, S. 41 ff. (Rn. lOff.); Deutsch, Un-

erlaubte Handlungen, S.3 (Rn. 5f.); Kötz, Deliktsrecht, S.3 (Rn.6). 
3 Z.B. §§ 833f. BGB, § 1 HaftpflG, §7 StVG, § 1 ProdHaftG, § 1 UmweltHG, §22 WasserHG, 

§§25f. AtomG, §32 Abs. 1 GenTG, §84 AMG. - Siehe dazu vor allem Esser, Gefährdungshaf-
tung; Deutsch, N J W 1992, 73ff., und unten S. 35f. 



2 Kapitel 1: Grundlagen 

Eine dieser Rechtsfiguren ist das Organisationsverschulden: Formal der 
Grundlage des Verschuldensprinzips treu geblieben, zieht die Rechtsprechung 
häufig den Vorwurf eines Organisationsverschuldens als Grundlage für einen 
Schadensersatzanspruch heran4. 

Der Ursprung des Rechtsinstituts Organisationsverschulden liegt in der Tatsa-
che, daß die deliktische Geschäftsherrenhaftung für Fehlverhalten von Hilfsper-
sonen in §831 B G B ein eigenes, wenn auch vermutetes Verschulden des Ge-
schäftsherrn erfordert. Diese Konzeption ist nicht mehr zeitgemäß: Es ist im 
Großunternehmen regelmäßig nicht möglich, dem Betriebsinhaber einen persön-
lichen Verschuldensvorwurf für das Fehlverhalten eines - etwa in der untersten 
Hierarchieebene stehenden - Mitarbeiters zu machen. Entließe man aber den Un-
ternehmensträger nur aus diesem Grunde aus der Haftung, wären unerträgliche 
Ergebnisse die Folge. Um diesem einen eingetretenen Schaden als verschuldetes 
Unrecht anzulasten, argumentiert man: Der Unternehmensträger hat es organisa-
torisch in der Hand, schuldhaften Pflichtverletzungen seiner Mitarbeiter oder 
Fehler in den betrieblichen Abläufen entgegenzuwirken. Treten Schadenfälle auf, 
bereitet es regelmäßig keine Schwierigkeiten, ex post eine organisatorische Maß-
nahme zu benennen, die den Schadeneintritt verhindert hätte; aus dem Fehlen ei-
ner solchen organisatorischen Maßnahme wird der Schuldvorwurf gefolgert. 

Trotz ihrer Allpräsenz ist die Figur Organisationsverschulden von der dogma-
tischen Herleitung, ihrer Abgrenzung zu den Verkehrspflichten und den konkre-
ten Voraussetzungen her in wesentlichen Punkten ungeklärt. Eine Definition, die 
Voraussetzungen und Rechtsfolge dieses Rechtsinstituts umschreibt, bleiben so-
wohl Rechtsprechung als auch Schrifttum schuldig. Vorhandene Umschreibun-
gen haben keine Allgemeingültigkeit oder sind unpräzise. Nach der Ansicht H. 
Westermanns verpflichten die von der Rechtsprechung entwickelten Organisa-
tionspflichten den Geschäftsherrn, allgemeine Aufsichtsanordnungen zu treffen, 
die eine ordentliche Betriebsführung nach Möglichkeit garantieren; die Verlet-
zung dieser Organisationspflicht mache den Geschäftsherrn nach §823 B G B 
schadensersatzpflichtig5. Nach Meinung von Lorenz6 haftet der Unternehmer, ei-
ne juristische Person nach §31 BGB, wegen eigenen Verschuldens nach §823 
Abs. 1 BGB, wenn der Betrieb nicht so organisiert ist, daß die notwendige Anlei-
tung und Überwachung aller Angestellten gewährleistet ist. Angesichts der Viel-
falt unterschiedlichster Unternehmen in einer hochindustrialiesierten Gesell-
schaft läßt sich indes ein allgemeingültiger Organisationsmaßstab nicht festlegen. 
So liegt es beispielsweise auf der Hand, daß an die Organisation eines Einzelhan-

4 Vgl. allein die Urteile BGHZ 109,297 (304ff.); BGH NJW 1988,211; BGH MDR 1981,40; 
BGH NJW 1968,247; O L G Düsseldorf NJW-RR 1994,996; O L G Frankfurt NJW-RR 1994,29; 
OLG Koblenz OLGZ 91, 326; O L G Koblenz NJW-RR 1992, 417; O L G Köln TranspR 1994, 
122; O L G München NJW-RR 1994, 31 und 812; zur Rechtsprechung eingehend unten S.37ff. 

5 H. Westermann, JuS 1961, 333 (343). 
6 Larenz, Schuldrecht BT, §73 VI, S.651. 
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delsunternehmens geringere Anforderungen zu stellen sind als an die eines gro-
ßen Chemiekonzerns. Deshalb entsteht bei einem Versuch der Präzisierung von 
Organisationsanforderungen zwangsläufig ein Spannungsfeld: Einerseits erfor-
dern die festzulegenden Organisationsanforderungen einen Spielraum, der den 
Unterschieden in G r ö ß e und Gefährlichkeit verschiedener Unternehmen gerecht 
wird; andererseits verlangt aber die Rechtssicherheit, daß Umfang und Intensität 
der Organisation von jedem Unternehmensinhaber verläßlich abgeschätzt wer-
den können. 

In erster Linie betrifft die Rechtsfigur des Organisationsverschuldens die Fra-
ge, unter welchen Voraussetzungen ein Rechtsteilnehmer, insbesondere ein U n -
ternehmensträger schadensersatzrechtlich für organisatorische Pflichtverletzun-
gen zur Verantwortung zu ziehen ist. Dies soll in der vorliegenden Untersuchung 
aufgearbeitet werden: 

Die Untersuchung will das Rechtsinstitut des im Deliktsrecht beheimateten 
Organisationsverschuldens umfassend durchleuchten. Zunächst werden Ent-
wicklung und dogmatische Verankerung Gegenstand der Untersuchung sein. Im 
Hinblick darauf, daß die Rechtsprechung das Rechtsinstitut entwickelt hat, ist ei-
ne Auseinandersetzung mit den einschlägigen Entscheidungen unumgänglich. 
Innerhalb der Rechtsprechung offenbaren sich Widersprüche, die es aufzuzeigen 
gilt; überdies wird die Rechtsprechung in der Literatur oft »über einen K a m m ge-
schert« oder mißverstanden7 . Deshalb gilt es, zunächst das dogmatische Funda-
ment des in Rede stehenden Rechtsinstituts herauszuarbeiten. Sodann sollen Vor-
aussetzungen und Rechtsfolgen des Organisationsverschuldens präzisiert wer-
den. 

Auf der Grundlage der gefundenen Ergebnisse werden im Anschluß ausge-
wählte Anwendungsfälle beleuchtet, in denen die Rechtsfigur des Organisations-
verschuldens in der Rechtspraxis eine bedeutsame Rolle spielt. 

Die durch eine stringente Hierarchie geprägte Krankenhausstruktur und die in 
diesem Berufssektor unausweichliche Arbeitsteilung prädestinieren diesen Be -
reich für eine Untersuchung der in haftungsrechtlicher Hinsicht erforderlichen 
Organisationsanforderungen, so daß es zunächst um die Haftung von Kranken-
hausträger und Arzt wegen Organisationsverschuldens gehen wird8 . Im An-
schluß wird der Bl ick auf einen Bereich von Dienstleistungen gelenkt, der primär 
den Ausgleich von Eigentumsverletzungen betrifft: Als Spezialmaterie des Han-

7 In einer der wenigen existenten Publikationen, die sich ausschließlich mit der Haftung für 
Organisationspflichtverletzungen befassen, führt Hassold (JuS 1982, 583) als »Modellfall« für 
das »betriebliche Organisationsverschulden« beispielsweise eine Entscheidung des OLG Mün-
chen (VersR 1963,1208) an, in dem das OLG nach seiner Ansicht ein Organisationsverschulden 
des Beklagten auf § 823 Abs. 1 BGB stützt, ohne § 831 BGB zu prüfen. Bei Lichte betrachtet ist 
diese Einschätzung indes unzutreffend: Dogmatisch ordnet das OLG München das Organisa-
tionsverschulden ausdrücklich dem Scheitern des Entlastungsbeweises nach §831 Abs.l S.2 
BGB zu und gelangt so gerade doch zu einer Haftung aus §831 Abs. 1 BGB. 

8 Siehe unten S.143ff. 
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dels- und Wirtschaftsrechts soll das Speditionsrecht auf seine besonderen Orga-
nisationsanforderungen hin beleuchtet werden9. Unbezweifelbar ein noch be-
deutenderer Sektor des Wirtschaftsrechts ist der der produzierenden Industrie. 
Trotz Einführung des ProdHaftG hat die hier immer schon praxisrelevante Figur 
des Organisationsverschuldens kaum an Bedeutung eingebüßt10. 

Hinter dem Begriff des Organisationsverschuldens verbirgt sich darüber hin-
aus in neuerer Zeit eine weitere, besonders praxisrelevante Sachfrage. Es geht da-
bei um die deliktische Eigenhaftung von Leitungsorganen juristischer Personen 
gegenüber geschädigten Dritten. Diese Facette der zivilrechtlichen Haftung von 
Unternehmensleitern ist insbesondere durch das Baustoff-Urteil des VI. Zivilse-
nates11 in den Blickpunkt des Interesses gerückt. Der B G H verurteilte einen 
GmbH-Geschäftsführer wegen eines Organisationsfehlers persönlich zur Lei-
stung von Schadensersatz. Dieses Urteil aus dem Jahre 1989 hat für eine breite 
Diskussion im Schrifttum gesorgt12. Gleichwohl sind die Grundsätze, die zu ei-
ner persönlichen Verantwortlichkeit von Geschäftsleitern im Bereich der Scha-
densersatzhaftung unter dem Blickpunkt des Organisationsverschuldens führen 
sollen, weiterhin äußerst ungefestigt geblieben. Eine Rückbesinnung auf die 
rechtlichen Grundlagen für eine persönliche Haftung ist dringend erforderlich13. 

Vor dem Hintergrund des Baustoff-Urteils soll deshalb geklärt werden, ob der 
Vorwurf organisatorischer Mängel im Unternehmen tragfähig für eine persönli-
che Haftung von Unternehmensleitern ist. Dabei ist als Spezialfrage zu behan-
deln, in welchen Fällen und auf welcher rechtlichen Grundlage ein Geschäftslei-
tungsmitglied eine persönliche zivilrechtliche Verantwortlichkeit gegenüber au-
ßerhalb der Gesellschaft stehenden geschädigten Dritten wegen Organisations-
verschuldens trifft. 

Angesichts der Tatsache, daß sich ein ganzer Zweig der Betriebswirtschaftsleh-
re, die sogenannte Organisationslehre, mit Aufbau- und Ablaufmodellen für Un-
ternehmensstrukturen befaßt, liegt die Frage nahe, inwieweit die betriebswirt-
schaftliche Organisationstheorie für die juristische Betrachtung des Organisa-
tionsverschuldens fruchtbar gemacht werden kann. Dieser interdisziplinäre An-
satz ist auf dem in Rede stehenden Forschungsgebiet stets vernachlässigt worden 

9 Siehe unten S.192ff. 
10 Siehe unten S. 205 ff. 
11 BGHZ 109, 297. 
12 Vgl. nur v. Bar, Festschrift für Kitagawa, S.279ff.; Lutter, DB 1994, 129 (insbesondere 

131 ff.); Ransiek, ZGR 1992, 203 (225ff.); H.J. Mertens/G. Mertens, JZ 1990, 488ff.; Hefermehl, 
WuB II C, §43 GmbHG 3.90, S.463 (464); Lutter, ZHR 157 (1993), 464 (469ff.); Dreher, ZGR 
1992, 22ff.; Medicus, Festschrift für Lorenz, S.155ff.; ders., GmbHR 1993, 533 (540); Grune-
wald, ZHR 157 (1993), 451 ff.; Krebs/Dylla-Krebs, DB 1990, 1271ff.; Brüggemeier, AcP 191 
(1991), 33 (36ff.); ders., EWiR 1990, 357f.; Kleindiek, S. lff., S.368ff. 

13 Dreher, ZGR 1992,22 (42, 62). - Der Vorwurf mangelhafter Organisation hat darüber hin-
aus auch in der strafrechtlichen Rechtsprechung zur persönlichen Verantwortlichkeit von Un-
ternehmensleitern geführt (z.B. BGH JZ 1992, 253) und die Befürchtung einer »Kriminalisie-
rung des Managements« entstehen lassen (vgl. z.B. Schneider/Ihlas, DB 1994, 1123). 
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und bisher versäumt, die Ausstrahlung der Betriebswirtschaftslehre auf ihre haf-
tungsrechtliche Bedeutung hinreichend in die Betrachtung einzubeziehen. 

Für den Untersuchungsgegenstand Organisationsverschulden können insbe-
sondere drei in der Betriebswirtschaftslehre diskutierte Bereiche bedeutsam sein: 

Zum einen ist zu überlegen, ob und in welcher Weise sich die Auswahl eines der 
verschiedenen betriebswirtschaftlichen Organisationsmodelle auf die Haftung 
von Unternehmensträgern auswirkt, insbesondere, ob und welche der organisa-
tionstheoretischen Modelle eine haftungsbefreiende Dimension entfalten kön-
nen. 

Des weiteren sind in die Betrachtung die immer relevanter werdenden Quali-
tätsmanagementsysteme14 einzubeziehen. Diese Systeme hängen mit der betrieb-
lichen Organisation unmittelbar zusammen. In der betriebswirtschaftlichen Lite-
ratur wird zuweilen der betrieblichen Organisation nach Maßgabe eines solchen 
Systems haftungsbefreiende Wirkung zugeschrieben. 

Schließlich stellt die Betriebswirtschaftslehre Modelle zur Organisation einer 
mehrköpfigen Unternehmensleitung auf. Hier ist nicht nur zu untersuchen, wel-
che dieser Modelle rechtlich überhaupt für welche Gesellschaftsform zulässig 
sind; darüber hinaus die rechtliche Bedeutung der innergesellschaftlichen Orga-
nisation zu untersuchen. Dabei geht es speziell um die Frage, ob und inwieweit 
sich die Aufteilung von Aufgaben innerhalb eines mehrköpfigen Leitungsorgans 
auf die persönliche Haftung auswirkt. Sind beispielsweise bei Geschäftsverteilun-
gen innerhalb eines mehrköpfigen Leitungsgremiums die für ein bestimmtes Res-
sort unzuständigen Mitglieder für Fehler des zuständigen Organmitglieds haftbar 
zu machen? 

Wie ausgeführt, soll im folgenden zunächst die dogmatische Verankerung Ge-
genstand der Untersuchung sein. Insoweit hat man sich zunächst terminologi-
schen Aspekten des Organisationsverschuldens zuzuwenden. 

B) Begriff des Organisationsverschuldens -
Allgemeine Erwägungen zur Terminologie 

Keine wissenschaftliche Arbeit kann der Klärung und Erläuterung von Begriffen 
entbehren, mit denen sie arbeiten will15. Neben den Begriff des Organisationsver-
schuldens treten in Rechtsprechung und Literatur die Termini Organisations-

pflicht und Organisationsmangel. »Das Organisationsverschulden« als fest um-
schriebenes Rechtsinstitut ist mangels hinreichend präzisierter Ausgestaltung 
nicht greifbar, sondern erfaßt eine Gemengelage verschiedenartiger Probleme16. 

14 Zu diesem Begriff S.355ff. 
15 Prutting, Beweislast, S. 5. 
16 Martinek,SAb\. 
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Zu Recht wird gerügt, daß sich in der Literatur mehr verwirrende als klärende 
Darstellungen zum Organisationsmangel finden17. Dies zwingt dazu, sich zu-
nächst einmal allgemein mit der Terminologie näher auseinanderzusetzen. 

I. Begriff der Organisation 

Obgleich die Begriffe Organisationsverschulden, Organisationspflicht und Orga-
nisationsmangel häufig verwendet werden, ist nicht ersichtlich, daß sich Recht-
sprechung oder juristische Literatur einmal mit dem Begriff Organisation be-
schäftigt hätten; dies gilt auch für Abhandlungen, die speziell dem Themenkom-
plex des Organisationsverschuldens gewidmet sind18. 

Der Begriff Organisation ist ein Abstraktum des Terminus organisieren. Dieser 
Terminus ist dem französischen organiser (»einrichten, ordnen«) entlehnt, einer 
Ableitung des französischen Begriffs organe (»Werkzeug, Organ«). Diese franzö-
sischen Termini stammen wiederum von den lateinischen bzw. mittellateinischen 
Worten Organum (»Werkzeug, Instrument«) bzw. organisare (»mit Werkzeugen 
formen, gestalten, zurechtmachen«) ab19. Neben seinen fachspezifischen und des-
halb hier zu vernachlässigenden Verwendungen etwa im biologischen oder medi-
zinischen Sektor20 wird der Terminus Organisation primär in zweifacher Hin-
sicht verwandt: Zum einen bedeutet Organisation »planmäßiger Aufbau, Ord-
nung, Gliederung, Gestaltung«21. Dieses tätigkeitsbeschreibende Verständnis des 
Begriffes Organisation beinhaltet, etwas sorgfältig und systematisch vorzuberei-
ten, aufzubauen oder zu gestalten und in diesem Rahmen für einen reibungslosen, 
planmäßigen Ablauf zu sorgen. Der Begriff der Organisation beschreibt zum ei-
nen den gestaltenden Prozeß der Entwicklung einer Ordnung für (betriebliche) 
Tätigkeiten; Organisation benennt aber zum anderen zugleich das Ergebnis die-
ses Prozesses, also die Gesamtheit aller Regelungen22. 

17 Martinek, S. 161, Fn. 86. 
18 Eine Klärung der Terminologie lassen etwa vermissen Brandes-, Schlechtriem, Festschrift für 

Heiermann, S.281; Hassold, JuS 1982, 583. 
19 Vgl. Kluge, S. 604. 
20 Vgl. Brockhaus/Wahrig, Deutsches Wörterbuch (1982), Vierter Band, S.924; Duden, 

S. 1106. 
21 Wahrig, Deutsches Wörterbuch (1997), S.931; ähnlich Duden, S. 1106: »der Funktionsfä-

higkeit einer Institution o.ä. dienende [planmäßige] Zusammensetzung, Struktur, Beschaffen-
heit«; vgl. aber auch das Verständnis aus dem vergangenen Jahrhundert bei Grimm, Deutsches 
Wörterbuch, Siebenter Band, S. 1339: »die Thätigkeit, durch die ein Organismus gebildet wird«; 
in letztere Richtung noch heute Paul, S. 633 (»Tätigkeit, durch die ein Organismus, eine gesell-
schaftliche Einrichtung gebildet wird.«). 

22 Damit ist zugleich der Regelungsgehalt der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre 
berührt, nach der sich jedes betriebliche Geschehen in einer bestimmten Ordnung vollzieht, die 
zunächst zu planen und dann mit Hilfe organisatorischer Maßnahmen zu realisieren ist. Der Or-
ganisation obliegt die Aufgabe, eine durch Planung vorgegebene Ordnung zu realisieren, Cor-
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Neben dem soeben beschriebenen Verständnis wird der Begriff Organisation 
häufig institutionell verwandt bzw. mit dem Begriff Unternehmung identifi-
ziert23. Deshalb ist der Terminus Organisationsverschulden mißverständlich: 
Zum einen kann er beinhalten, daß eine Organisation - sei es ein Verband oder ei-
ne Körperschaft - wegen eines (ihr zuzurechnenden) Verschuldens schadenser-
satzpflichtig ist. In diesem Sinne fallen unter den Begriff alle Haftungsfälle, für die 
eine Organisation aus welchem Rechtsgrund auch immer einzustehen hat, stets 
aber die Haftung der Organisation als solcher, nicht aber einer einzelnen natürli-
chen Person. 

Wie die Definition H. Westermanns24 schon andeutet, zielt der Vorwurf eines 
Organisationsverschuldens demgegenüber ab auf Fehler der Art und Weise der 
inneren Ordnung, die Gestaltung der Rechtssphäre einer natürlichen oder juristi-
schen Person. Wird das Schlagwort »Haftung wegen Organisationsverschul-
dens« verwandt, geht es darum, daß eine Haftung auf den Vorwurf des mangel-
haften Organisierens selbst gestützt wird, daß also Fehler bei der Organisation -
egal, ob bei einer natürlichen oder juristischen Person - eine Haftung begründen. 
In diesem Sinne kann die Haftung nicht nur den Verband, die Körperschaft bzw. 
die juristische Person treffen, sondern möglicherweise auch natürliche Personen, 
sei es, daß sie als Privatpersonen oder als Organ bzw. Organmitglied einer juristi-
schen Person handeln. Im Zentrum steht nicht die Haftung einer Organisation als 
solcher, sondern die Haftung für Mängel bei der Organisation. In diesem Sinne 
wird der Begriff des Organisationsverschuldens in dieser Untersuchung verwen-
det. 

II. Erfordernis des Organisationsbedarfs 

Die Annahme einer haftungsrechtlich relevanten Organisationspflicht setzt not-
wendig das Bestehen von Organisationsbedarf voraus; als Bezugspunkt und 
Grundvoraussetzung des Postulats von Organisationspflichten muß stets eine 
organisationsbedürftige Sphäre betroffen sein. Umgekehrt bedeutet aber das Vor-
handensein von Organisationsbedarf noch nicht, daß zugleich rechtlich relevante 

sten, Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, S.693. - Organisationen sind danach Systeme von 
Regelungen, die das Verhalten von dem oder den Unternehmensangehörigen auf ein übergeord-
netes Gesamtziel ausrichten. Die Betriebswirtschaftslehre unterscheidet zwischen Aufbau- und 
der Ablauforganisation. Während erstere dazu dient, eine statische Aufgabenhierarchie zu schaf-
fen, bezieht sich letztere auf die Gestaltung dynamischer Aufgabenerfüllungsprozesse, Carsten, 
Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, S.4ff., 83ff.; vgl. auch Grochla, ZfB 1969, 1 (2 m.w.N.), 
wonach bei allen Unterschieden in der Wahl der sprachlichen Ausdrücke und der Abgrenzung 
des abgebildeten Gegenstandsbereiches die Organisation durch das Merkmal des Systems oder 
der Struktur gekennzeichnet wird; Brede, S. 82; zur betriebswirtschaftlichen Sichtweise siehe 
noch eingehend unten S. 332ff. 

23 Carsten, Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, S. 694. 
24 Siehe oben S. 2. 
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Organisationspflichten bestehen, weil es dem Rechtsverkehr unter Umständen 
gleichgültig ist, wie eine organisationsbedürftige Sphäre intern organisiert ist. 

Die Rechtsprechung hat den Begriff des Organisationsverschuldens bisher 
überwiegend auf Unternehmen bezogen25 und auch die vorliegende Untersu-
chung will den Blick vor allem auf die Organisationsanforderungen im »Unter-
nehmen« konzentrieren. Der Begriff des Unternehmens findet sich zwar in ver-
schiedenen Gesetzesvorschriften, wird dort aber mit unterschiedlichem Inhalt 
verwendet26. Ein einheitlicher Unternehmensbegriff existiert nicht27; vielmehr ist 
der Unternehmensbegriff »teleologisch determiniert«28. In den haftungsrechtli-
chen Vorschriften des BGB findet sich der Begriff des Unternehmens nicht. Es ist 
nicht Aufgabe dieser Untersuchung, angesichts der Vielzahl der unter verschiede-
nen wissenschaftlichen Aufgabenstellungen hin entwickelten Unternehmensbe-
griffe alle Meinungen aufzulisten und einer Auseinandersetzung zuzuführen. Im 
folgenden soll, da es allein um haftungsrechtliche Fragestellungen geht, bei denen 
es für Unternehmen als solche keine Spezifika gibt, folgender - vielfach verwand-
ter - Begriff zugrunde gelegt werden: Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte 
wirtschaftlich tätige selbständige Organisation, die Sachgüter produziert oder 
Dienstleistungen bereitstellt, auf eine Marktteilnahme ausgerichtet ist und in 
kaufmännischer Weise ausgestattet ist29. 

Die Tatsache, daß die Figur des Organisationsverschuldens überwiegend im 
Zusammenhang mit Unternehmen beheimatet ist, darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß letztlich in allen Bereichen menschlichen Zusammenlebens Organisa-
tionsbedarf besteht. Nahezu jeder rechtstatsächliche Lebenssachverhalt bedarf 
der Organisation, beispielsweise auch alle in Privathaushalten anfallenden Le-
benssachverhalte. Dies gilt nicht nur für banale, alltäglich wiederkehrende Vor-
gänge, sondern ganz besonders auch für Lebenssachverhalte, die rechtlich rele-
vant sind. Ist beispielsweise der Schuldner einer Geldforderung verpflichtet, eine 
Forderung fristgerecht zu begleichen, und gewährt das Gesetz dem Gläubiger an-
dernfalls einen Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen nach §§284ff. BGB, so 
ist damit unausgesprochen verlangt, daß der Schuldner seine Rechtssphäre so or-
ganisiert, daß er Forderungen pünktlich begleicht. 

25 Organisation einer GmbH BGH ZIP 1995, 560; BGHZ 109, 297; Organisation eines Gas-
versorgungsunternehmens BGH NJW-RR 1987, 147; Organisation einer Universitätsklinik 
bzw. eines Krankenhauses BGH NJW1993,2989; BGH NJW1986, 776; siehe aber beispielswei-
se auch zur Organisation in der Rechtsanwaltskanzlei BGH NJW 1988, 211; BGH VersR 1988, 
156. 

26 Z.B. §§2 S. 1,3 Abs.2 und 3 HGB; §§ 1,22,23 GWB; §§15ff. AktG; Gierke!Sandrock, §131 
4 (S. 177). 

27 Vgl. nur Wiedemann, ZGR 1975, 385 (401ff.); Maiberg, S.319; Gieseke, Festschrift für E. 
Heymann, Band2, S. 112 (118ff.); Rittner, §7 A I, S. 124; Emmerich/Sonnenschein, S.27ff.; 
Raisch, S. 120; K. Schmidt, Handelsrecht, §4 I 1 a, S. 63. 

28 K. Schmidt, Handelsrecht, §4 I 1 a, S.64f.; Ballerstedt, JZ 1951, 486 (487). 
29 Vgl. K. Schmidt, Handelsrecht, §4 I 2 b, S.67; Raisch, S.120ff., 179ff.; Gandenberger, 

S.26ff. 
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Diffiziler werden die Anforderungen an die Organisation einer Rechtssphäre, 
sobald mehrere natürliche Personen planmäßig miteinander kooperieren oder ju-
ristische Personen agieren. Dies gilt insbesondere im unternehmerischen Bereich, 
der deshalb einen Schwerpunkt dieser Untersuchung bilden wird. Hier bedarf es 
der Organisation in weit filigranerer Hinsicht: 

Für die Organisation eines Unternehmens und damit auch für denkbare Organi-
sationspflichten des Unternehmers gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte: Der 
erste liegt in dem - für ein Unternehmen typischen - Einsatz von Personal im Rah-
men der Arbeitsteilung. Hier bedarf es der Organisation der Fragen, ob, wieviel und 
welches Personal im Rahmen welchen Verfahrens ausgewählt und eingesetzt wird, 
zugleich aber auch die Festlegung einer Hierarchie in den Weisungsbeziehungen. 
Es muß festgelegt werden, wer für welche Aufgabenbereiche zuständig ist. 

Bei ineinander greifenden Aufgabenbereichen oder für den Fall von (partieller) 
Abwesenheit einzelner ist für ein intaktes Kommunikations- und Informations-
system zu sorgen. Es ist festzulegen, ob und gegebenenfalls welche Weisungsbe-
ziehungen bestehen. Schließlich ist festzulegen, ob alle oder nur einzelne Mitar-
beiter den Betrieb leiten und wer die Führungsentscheidungen trifft, insbesonde-
re auch, wie diese getroffen werden. 

Neben dem Einsatz von Menschen werden die unternehmerischen Ziele zu-
nehmend durch den Einsatz technischer Hilfsmittel wie Maschinen und Appara-
turen gefördert. Hier sind die Auswahl passender Gerätschaften und vor allem 
die Frage der Anleitung und Bedienung wie auch Wartung zu organisieren. 

Organisationsbedarf besteht mithin vor allem in Unternehmen, die ihre Ziele 
im Wege der Arbeitsteilung durch eine Vielzahl von Mitarbeitern bzw. mittels des 
Einsatzes technischer Hilfsmittel verfolgen. Hierauf ist der Organisationsbedarf 
indes nicht beschränkt: Insgesamt bedürfen darüber hinaus alle planbaren be-
trieblichen Abläufe der Organisation. Angesichts der Vielzahl unternehmerischer 
Aktivitäten auf verschiedensten Gebieten der Produktion und Dienstleistung las-
sen sich diese nicht detailliert darstellen, insbesondere nicht enumerieren; eine ge-
wisse Spezifizierung wird aber in den exemplarisch beleuchteten Anwendungs-
fällen erfolgen30. 

III . Begriff der Organisationspflicht 

Unter Organisationspflichten werden Pflichten verstanden, die es dem Verpflich-
teten auferlegen, seine Rechtssphäre intern in einer bestimmten Weise planmäßig 
zu gestalten. Von einem Organisationsfehler, -mangel oder einer Verletzung der 
Organisationspflicht wird die Rede sein, wenn der Pflichtige dieser Organisa-
tionspflicht nicht oder nicht in gehöriger Weise nachgekommen ist. 

30 Siehe unten S.143ff. 



10 Kapitel 1: Grundlagen 

1. Differenzierung zwischen organisationsneutralen und 
organisationsvorschreibenden Rechtsnormen 

Vorschriften, die es einem Rechtssubjekt explizit auferlegen, seine innere Sphäre 
in bestimmter Weise zu organisieren, also planmäßig zu gestalten, enthält das Zi-
vilrecht grundsätzlich nicht; regelmäßig schuldet der Verpflichtete lediglich die 
Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs, wobei die Art und Weise der Herbei-
führung desselben ihm selbst überlassen ist. 

Gleichwohl gibt es einige zivilrechtliche Vorschriften, die nach dem hier zu-
grundegelegten Verständnis des Begriffes als Organisationspflichten zu qualifi-
zieren sind. 

Allen anderen voran sind hier diejenigen Vorschriften zu nennen, die sich mit 
der inneren Struktur des Vereins bzw. der Gesellschaften befassen. So muß der 
Verein gemäß §26 Abs. 1 B G B einen Vorstand haben, der den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich vertritt. Für die Vorstandsbestellung ist nach § 27 B G B ein 
Beschluß der Mitgliederversammlung erforderlich; auch die Beschlußfassung ih-
rerseits ist gemäß §28 i.V.m. §§32, 34 BGB genau vorgegeben. Diese Vorschriften 
nehmen unmittelbar Einfluß auf die Gestaltung der inneren Rechtssphäre des 
Vereins. Entsprechendes gilt im Recht der Aktiengesellschaft. Auch das Aktien-
recht kennt Vorschriften, die die innere Gestaltung der Rechtssphäre der Aktien-
gesellschaft und damit deren Organisation betreffen. Hier sind beispielsweise die 
Vorschriften zur Gesellschaftsgründung in den §§23 ff. AktG zu nennen, aber 
auch die §§ 76ff. AktG oder das Verfahren zur Satzungsänderung in den §§ 179ff. 
AktG. Organisationsanforderungen enthält schließlich auch das GmbHG, etwa 
in den §§lf f . GmbHG. 

Neben diesen Vorschriften, die Vereine und Gesellschaften betreffen, finden 
sich Einzelvorschriften, die als Vorschriften zu qualifizieren sind, die dem Adres-
saten Anforderungen an seine interne Organisation auferlegen. Zu nennen sind 
beispielsweise §618 Abs. 1 B G B und der dieser Vorschrift verwandte §62 HGB. 
§618 Abs. 1 B G B auferlegt dem Dienstberechtigten, insbesondere dem Arbeitge-
ber, Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dien-
ste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten, und Dienstleistungen, 
die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, 
daß der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt 
ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet31. Die Arbeitsplatzgestaltung 
nach §618 Abs. 1, 1. Halbs. B G B beinhaltet, daß der Dienstberechtigte das Be-
triebsgelände, die Arbeitsräume, Treppen und Zugänge, Geräte und alle Vorrich-
tungen, die eingesetzt werden, sicher und dem Schutz der Dienstverpflichteten 
entsprechend einzurichten und zu unterhalten hat. Die Arbeitsregelung nach 
§618 Abs. 1, 2. Halbs. B G B verlangt von dem Dienstberechtigten, daß er Unfall-

31 §62 Abs. 1 H G B konkretisiert eine entsprechende Fürsorgepflicht des Prinzipals gegen-
über seinem Handlungsgehilfen. 
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